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2023 gab es zwei wichtige Jubiläen: 75 Jahre seit Einführung
der AHV und 75 Jahre seit Gründung von AVIVO mit dem
expliziten Ziel, die Renten zu verbessern. Denn 1948 waren
die Rentenmit 40 Franken (bzw. 70 für Ehepaare) viel zu klein.

In der jetzigen dunklen Jahreszeit, in der sich viele Rent-
nerinnen und Rentner fragen, ob ihr Einkommen zu mehr als
zum Überleben ausreicht, und die noch nicht Pensionierten
evaluieren, ob sie sich eine Frühpensionierung leisten
können, kommen neue Herausforderungen auf uns zu. Im
Jahr 2024 können die Stimmberechtigten in mehreren wich-
tigen Abstimmungen über den künftigen Kurs der Sozialver-
sicherung entscheiden.

Am 3.März wird über zwei Renten-Initiativen abgestimmt.
Bei einer dritten Renten-Abstimmung, später im kommenden
Jahr, wird es um einen Leistungsabbau bei der zweiten Säule
(BVG-Renten) gehen. Alle drei Rentenabstimmungen gleich-
zeitig zur Abstimmung zu unterbreiten, wäre eigentlich
logisch gewesen. Doch der Bundesrat hat offenbar Angst
vor der Mobilisierungskraft dreier rentenbezogener Abstim-
mungen am selben Tag.-

Ein weiteres Standbein der Sozialversicherung wird eben-
falls 2024 behandelt – die obligatorische (aber privat ver-

waltete!) Krankenversicherung, zu der zwei Initiativen zur
Reduzierung der Prämienlast hängig sind. Auch hier wurde
mit dem Termin jongliert. Die Abstimmungen sollten wohl
erst stattfinden, nachdem der Prämienschock einigermas-
sen verdaut ist...

Aufgrund der knapp verlorenen Abstimmung von Ende
2022 (Erhöhung des Frauenalters auf 65) und des Wahler-
gebnisses von Oktober und November lassen wir uns nicht
entmutigen. Es stehen uns fünf wichtige Abstimmungen zur
Sozialversicherung bevor, verstreut über eventuell drei Sonn-
tage. Wir benötigen deshalb viel Kraft und Ausdauer und ein
starkes Bündnis der fortschrittlichen Parteien, Gewerkschaf-
ten und Rentner:innen-Organisationen. AVIVO bereitet sich
vor, zuerst für den 3. März, auch für die späteren Kampa-
gnen. Verlieren wir, wären die Konsequenzen bitter, gewinnen
wir, ist Vieles gewonnen.

Im Namen unseres Vorstands wünsche ich Ihnen frohe
Festtage, fürs nächste Jahr alles Gute. Und bleiben Sie
gesund!

Mit freundlichen Grüssen
Nick Bramley, Präsident

2024 – ein Schicksalsjahr?
AVIVO in Aktion. Nationale Rentendemo, 25. 9. 2023 in Bern (Foto Frantisek Matous)
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Ungleichheit im Alter

Die Einkommen sind bekanntermassen in unserer Gesell-
schaft ungleich verteilt, auch im Alter. Teilt man alle Rent-
nerhaushalte in fünf Gruppen, den sogenannten Quintilen,
so beträgt das Verhältnis der einkommensschwächsten zu
den einkommensstärksten Rentnerhaushalten für das Jahr
2018 1 zu 4. Die ärmsten 20 Prozent der Rentnerhaushalte
haben also ein 4mal kleineres Einkommen als die 20 Prozent
reichsten. Dies trifft gleichermassen auf alleinstehende
Rentner*innen wie auf Rentnerpaare zu.

Diese ungleiche Ausgangslage wird nun durch obligato-
rische und fixe Ausgaben wie die Steuern, die Krankenkas-
senprämien und die Wohnmieten beeinflusst. Zieht man
diese zwingenden Ausgaben vom Renteneinkommen ab, so
gelangtman zum frei verfügbaren Renteneinkommen. Dieses
steht für Ausgaben des täglichen Bedarfs (Nahrung, Klei-
dung, Hygiene), für die Kommunikation und die Mobilität
sowie für Freizeitaktivitäten zur Verfügung. Die Verteilung
der frei verfügbaren Einkommen wird damit massgeblich
durch den Steuer- und Sozialstaat beeinflusst. Führt dieser
Einfluss zu weniger Ungleichheit im Alter? Mitnichten! Ver-
gleicht man wieder das unterste mit dem obersten Quintil,
so ergibt sich bei den alleinstehenden Rentner*innen ein
Verhältnis von 1 zu 10 und bei den Rentnerpaaren eines von
1 zu 6.

Die Ungleichheit bei den frei verfügbaren Renteneinkom-
men ist also noch grösser als bei den Renteneinkommen
selbst. Weder die Steuern noch die Krankenkassenprämien
und deren Verbilligung entfalten eine ausgleichende Wir-
kung. Zudem sind die unteren Einkommensgruppen deutlich
stärker durch die Ausgaben für die Wohnmieten belastet. So
müssen alleinstehende ältere Menschen im ersten Quintil
mehr als 40 Prozent für das Wohnen ausgeben, während die
gut betuchten Rentner*innen des 5. Quintils gerade mal 14
Prozent des Einkommens benötigen, um ihreMiete zu beglei-
chen. Bei den Rentnerpaaren zeigt sich das gleiche Muster:
im 1. Quintil braucht es rund ein Viertel des Einkommens,
um das Wohnen zu finanzieren, im 5. Quintil reichen 10 Pro-
zent.

Für die ärmsten 20 Prozent der alleinstehenden Rent-
ner*innen bleiben nach dem Begleichen der Steuern, der

Krankenkassenprämien und der Mieten noch monatlich 500
Franken zum Leben, bei den Rentnerpaaren sind es 1500
Franken. Diese Beträge erreichen nicht annähernd die Höhe
des Grundbedarfs nach den Vorgaben der Ergänzungsleis-
tungen. Bei den alleinstehenden Rentner*innen ist dieser
EL-Grundbedarf dreimal höher! Rentnerpaare bekommen bei
der EL zur Deckung des Grundbedarfs rund 1000 Franken
mehr.

Die 20 Prozent ärmsten Rentnerhaushalte haben damit
ein frei verfügbares Einkommen unter dem sozialen Exis-
tenzminimum. Wie kommen diese älteren Menschen über
die Runden? Viele Möglichkeiten haben sie nicht. Sie begnü-
gen sich mit einem sehr kargen Leben und werden von Fami-
lienangehörigen unterstützt. Sie zehren vom wenigen
Ersparten oder machen Schulden beim Steueramt und der
Krankenkasse. Oder aber sie beantragen Ergänzungsleistun-
gen, falls sie das noch nicht gemacht haben.

Prof. Dr. Carlo Knöpfel

Carlo Knöpfel

Buchhandlung Waser
Rümelinsplatz 17, 4001 Basel
Tel. 061 261 02 89
buecher-waser@bluewin.ch

Unsere Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freitag:  
10.00 - 13.00    14.30 - 18.30
Samstag: 
10.00 durchgehend bis 17.00

Die Druckerei mit persönlicher 
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unkompliziert. Für Ihre Drucksachen.
Discount Print Basel 
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CH - 4058 Basel 
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Heinz schickte uns obigen Beitrag mit dem Titel «ein
Märchen». – Ein Märchen, das für viele Arbeitende im
Tieflohnbereich oder solche, die lediglich ein Teilpen-
sum leisten können, harte Realität ist. Betroffen sind
insbesondere viele Frauen! sb

Wie sich Sozialsysteme gegenseitig torpedieren

Es lebt eine Frau in Basel, ihre Kinder sind erwachsen und
selbständig, ab 55 bezieht sie eine Witwenrente. Sie arbeitet
weiter wie schon seit vielen Jahren in einem vertraglich
unbefristeten Anstellungsverhältnis, mit Einsätzen auf Abruf,
sie hat also keinerlei Garantie auf einen bestimmten monat-
lichen Verdienst. Sie lebt knapp über der Armutsgrenze. Bei
ihrer Teilzeitarbeit erreicht sie nie das jährlich notwendige
koordinierte BVG-Jahreseinkommen und ist deshalb wie
Hunderttausende andere Wenigverdienende von Arbeitge-
berbeiträgen für die 2. Säule/Pensionskasse ausgeschlos-
sen.

Um später nicht allein von einer AHV-Rente leben zu
müssen, wohnt sie in einer billigen Wohnung und gönnt sich
wenig an Vergnügen oder Hobbys. Das erlaubt ihr jedes Jahr
den für Teilzeitangestellte zulässigen Betrag in die 3. Säule
einzuzahlen und so profitiert sie auch ein bisschen von den
Steuervorzügen für diese durchaus stark beworbene persön-
liche Altersvorsorge. Sie benutzt ihr Anrecht auf den Bezug
kantonaler Prämienverbilligungen, das ist eine Entlastung
für ihr knappes Budget, und wunderbar bei der Berechnung
des Prämienverbilligungs-relevanten Einkommenwerden die
Beiträge an die 3. Säule als Abzug mitgerechnet. So hat sie
auf Grund der Steuerveranlagung 2020 Anrecht auf eine
Prämienverbilligung von 137 Franken.

Im Jahr 2021 erhält sie mehr Einsätze als bisher, das
freut sie sehr, sie arbeitet gerne. Zwar werden die Steuern
etwas höher als früher ausfallen und klar werden die kanto-
nalen Prämienverbilligungen leicht sinken, aber insgesamt

bleiben ihr ein paar Frankenmehr und es ist ein gutes Gefühl
arbeiten zu dürfen. Aber dann der grosse Schrecken, sie hat
2021 zum ersten Mal das koordinierte BVG-Jahreseinkom-
men überschritten, ganz knapp, sie ist jetzt 2. Säule/Pensi-
onskasse versichert, im 61. Altersjahr besitzt sie ein BVG
Alterskapital von knapp 680 Franken (sechshundertachtzig
Franken!!!), davon die Hälfte selbst bezahlt, und gemäss
dem §17 a) der Basel-Städtischen Verordnung zur Harmoni-
sierung der Sozialleistungen (SoHaV) werden bei der Berech-
nung des Prämienverbilligungs-relevanten Einkommens die
Beiträge an die 3. Säule nicht als Abzug zugelassen, wenn
eine Person Mitglied einer 2. Säule/Pensionskasse ist. Und
so wird ihre Prämienverbilligung um monatlich 80 Franken
reduziert. Sie hat also von ihrem Arbeitgeber für die Zeit
nach ihrer Pensionierung 340 Franken an die 2. Säule/Pen-
sionskasse erhalten, dafür kürzt ihr der Kanton Basel-Stadt,
konkret das Departement für Wirtschaft und Soziales, jetzt
sofort die Prämienverbilligungen um 960 Franken jährlich.

Ja so ungerecht können die verschiedenen nationalen
und kantonalen Sozialsysteme zusammenwirken, ein echter
Hammer für eine wenig verdienende Person, die auf die
Altersarmut zu rennt. Heinz Moor

Heinz Moor, AVIVO-Mitglied

Renten verteidigen – AVIVO stärken – Mitglied werden!
www.avivo-basel.ch/anmeldeformular
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Warum diese BVG-Revision nicht funktioniert!

Was will die Renteninitiative
der Jungfreisinnigen?

Das Stimmvolk hat einer Erhöhung des Rentenalters von
Frauen auf 65 zugestimmt. Jetzt will das Parlament die zweite
Säule reformieren: Der Umwandlungssatz soll für die dem
BVG unterstellten obligatorischen Pensionskassenguthaben,
die im Alter vor allem für Arbeitnehmer:innen mit kleinen
Einkommen relevant sind, von 6,8 auf 6 Prozent gesenkt
werden. Wer ein Altersguthaben von 100’000 Fr. hat, erhält
im Alter pro Jahr nur noch 6000 statt 6800 Fr. Rente. Zur
Kompensation wurde beschlossen, dass die ersten 15 Jahr-
gänge, die nach Inkrafttreten der Reform pensioniert werden,
einen Rentenzuschlag erhalten - je nach Alter und Alters-
guthaben bis zu 200 Fr. pro Monat. Rund die Hälfte dieser
Generation soll von diesem Ausgleich profitieren, spätere
Jahrgänge haben das Nachsehen. Neu sollen auch kleinere
Löhne als bisher versichert werden, und der Koordinations-
abzug wird gesenkt.
● Frauen haben im Durchschnitt 1/3 weniger Rente als
Männer. Sie arbeiten nicht weniger, sondern sehen sich
gezwungen, mehr unbezahlte Arbeit zu verrichten. Sie sind
öfter in Teilzeitanstellungen zu finden - und zu einem grossen
Teil in «Frauenbranchen» tätig, in denen die Löhne traditionell
schlecht sind. Im Alter rächt sich dies durch eine lausige
Rentensituation. Die Erhöhung des Rentenalters bedeutet bei
der AHV, dass Frauen - umgerechnet auf ihre um 1 Jahr ver-
kürzte Restlebenszeit als Rentnerinnen - rund 1200 Franken
Renteneinkommen pro Jahr verlieren. Und dafür müssen sie
länger arbeiten!
● Eine 13. AHV-Rente wäre keine «zusätzliche Begehrlich-
keit». Sie würce den schleichenden Kaufkraftverlust - allge-
meine Teuerung, steigende Mieten und Krankenkassenprä-
mien - abfedern. Die AHV funktioniert für Frauen besser als
die 2. Säule, denn hier führt auch Betreuungsarbeit zu höheren
Renten. Top-Verdiener:innen bezahlen mehr ein in die AHV
als Normalverdienende, weil auch sehr hohe Löhne AHV-
pflichtig sind. Sie bekommen dafür aber nicht mehr als die
maximale AHV-Rente. Der Unterschied zwischen minimaler
und maximaler AHV-Rente für eine Einzelperson beträgt nur
rund 1200 Franken, PK-Renten fallen horrend unterschiedlich
aus. Durch eine moderate Umverteilung von PK-Beiträgen in
die AHV könnte eine 13. AHV-Rente problemlos finanziert
werden. Konkret: 1 Lohnprozent mehr für die AHV, 1 Lohnpro-
zent weniger für die PK würden zur Finanzierung einer 13.
AHV-Rente genügen - und wäre für den Staat kostenneutral!
● Vor der AHV21-Abstimmungwurde versprochen: Wenn die
Frauen länger arbeiten, sollen dafür die Renten aus den Pen-
sionskassen steigen. Dieses Versprechen wurde gebrochen.
Für viele Frauen führt diese BVG-Revision sogar zu tieferen
Renten, obwohl ihnen bis zu 170 Franken monatlich mehr
vom Bruttolohn abgezogen werden soll. Ein Beispiel: Eine

Wer sind «wir»? Gehören «wir» etwa zu den wenigen Super-
reichen, die über riesige Finanz- und Vermögenswerte ver-
fügen und vom ständigen Abbau der Steuern profitiert
haben?
Bekanntlich hat sich der Graben zwischen arm und reich
vertieft zu Ungunsten von 95 % der Schweizer Bevölkerung.
Die Verantwortung für diesen Missstand liegt bei den soge-
nannt bürgerlichen Parteien, in erster Linie bei SVP und FDP:
Im Interesse der finanziell Privilegierten haben sie verbissen
Steuern gesenkt.
Wir fordern Steuergerechtigkeit: Die Erbschaftssteuer muss
wieder in allen Kantonen und auch auf Bundesebene einge-
führt, die Steuerprogression ausgebaut und nicht (wie von
der SVP gefordert!) abgebaut werden. Und all die Steuerpri-
vilegien für Sonderinteressen gehören abgeschafft, während
eine international koordinierte Finanztransaktionssteuer
eingeführt werden sollte.
Mit einer gerechteren Steuerpolitik liessen sich unsere
Sozialwerke locker finanzieren. Um was für Beträge es sich
dabei handelt, verdeutlichen zwei Beispiele: Die jährlich 4
Milliarden Franken, welche eine 13. AHV-Rente zusätzlich
kostet, machen bloss ein Fünftel dessen aus, was allein die
300 Reichsten der Schweiz jährlich dazugewinnen. 4 Milli-
arden entsprechen 4,4 Prozent der 90 Milliarden, die jährlich
fast steuerfrei vererbt werden.
Als wir vor ein paar Jahren für die 13. AHV-Rente Unterschrif-
ten sammelten, wollten wir mehr Geld zur Verfügung haben.
Doch der seither erlittene Teuerungsverlust wird inzwischen
dank einer 13. AHV-Rente gerade mal ausgeglichen.
AVIVO fordert seit ihrer Gründung vor 75 Jahren, dass das
Versprechen der Bundesverfassung umgesetzt wird. Dort
steht geschrieben: «Die Renten haben den Existenzbedarf
angemessen zu decken.» PF

Die AHV werde in naher Zukunft «tiefrote Zahlen schreiben»,
behauptet die Junge SVP und sorgt sich um die Rente
zukünftiger Generationen. Darum soll in einem ersten Schritt
das Rentenalter für alle Geschlechter um 2 Monate pro Jahr
erhöht werden, und zwar bis 2033 auf 66 Jahre, um ansch-
liessend in einem zweiten Schritt an die Lebenserwartung
gekoppelt zu werden. Das heisst, steigt die Lebenserwartung
weiter an, erhöht sich automatisch auch das Rentenalter.
Eine Erhöhung des Rentenalters bedeutet auch immer Leis-
tungskürzungen, was klar abzulehnen ist. sb

49-jährige Frau müsste in Zukunft durchschnittlich jeden
Monat 100 Frankenmehr BVG-Beiträge bezahlen, würde aber
trotzdem rund 200 Franken weniger Rente erhalten, weil der
Umwandlungssatz sinkt.
● Seit über einem Jahrzehnt sinken die PK-Renten (der über-
obligatorische Anteil unserer Pensionsguthaben untersteht
nicht demBVG); die Kassen profitieren aber von hohenGewin-
nen an den Aktien- und Immobilienmärkten. Die Pensions-
kassen zweigen immer mehr von unserem Geld als Verwal-
tungskosten ab, mittlerweile sind es rund 7 Milliarden Fran-
ken pro Jahr! Mit der Senkung des Umwandlungssatzes für
die obligatorischen Altersguthaben würden immer noch
gleich hohe Verwaltungskosten abgezweigt. Die AHV weist
für ihre Verwaltungskosten (pro Fall) einen Bruchteil der ent-
sprechenden PK-Kosten aus. Alleinmit dieser Differenz könn-
ten die PK-Frauenrenten locker erhöht werden. Warum diese
überrissenen «Spesen» nicht für bessere Renten verwendet
werden? Im Parlament sitzen zu viele Leute, die mit dieser
Branche verbandelt sind.
● Bürgerliche Parlamentarier:innen predigen den vom Ren-
tensystem benachteiligten Frauen «Selbstverantwortung»:
Sie könnten ja in eine 3. Säule einzahlen und so ihre Alters-
vorsorge selbstverantwortlich und steueroptimiert verbes-
sern. Aber wie soll eine Verkäuferin mit Minimallohn auch
noch Geld für ihre private Altersvorsorge weglegen?
● Die Pensionskassen haben den Liegenschaften-Markt mit
immensen Summen erobert. Sie erwirtschaften einen
beträchtlichen Teil ihrer Gewinne durch Mieterträge. Es gibt
keineswegs zu wenig Mietwohnungen, aber zu wenig güns-
tige Wohnungen. Die meisten Mieter:innen getrauen sich
nicht, noch halbwegs zahlbare Anfangsmietzinsen anzufech-
ten und gegen unterlasseneMietzinssenkungen vorzugehen.
So entstehen Renditen, die weit über dem gesetzlich Erlaub-
ten liegen. Leute ohne Kapital sind aufMietwohnungen ange-
wiesen; sie füttern die Pensionskassen mit den PK-Abzügen
auf ihrem Lohnzettel und mit überhöhten Mieten.

Susanne Johannsen aus AVIVO Information Zürich Juli/August 23

Informations- und
Diskussionsveranstaltung
am Dienstag, 6. Februar,
14.30 - 16.00 Uhr
Gewerkschaftshaus Basel,
Rebgasse 1, 1. Stock (Lift)
Gabriela Medici, die Expertin
Sozialversicherungen und
Altersvorsorge beim SGB
spricht zur
Initiative für eine 13. AHV
Initiative für ein höheres
Rentenalter

Abstimmungsempfehlungen
von AVIVO Schweiz
JA zur 13. AHV-Rente
NEIN zur Erhöhung des Rentenalters

Susanne Johannsen,
Co-Präsidentin
AVIVO Zürich Rentengipfel in Bern, 3. November 2023, von links nach

rechts: Paul Rechsteiner, ehem SGB-Präsident; Annette
Zimmermann, Vize-Präsidentin AVIVO Genf; Gabriela
Medici, SGB-Sekretärin; Edith Siegenthaler, Travail Suisse;
Inge Schädler, VASOS; Ruth Dreifuss, alt Bundesrätin bzw.
SGB-Sekretärin

Können wir uns die
13. AHV leisten?
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Im Gedenken an
Dr. iur. Lukas M.Stoecklin

25.8.1939 – 9.9.2023
«Unendlich viel durfte ich erfahren. Ich durfte die wirkli-
chen menschlichen Zusammenhänge mitbekommen. Mein
Leben war voll erfüllt. Ich bin so dankbar für alles.»
Mit diesen Worten in seiner Traueranzeige hat sich der
langjährige Präsident von AVIVO Region Basel im Alter von
84 Jahren von dieser Welt verabschiedet.
Lukas, ausgebildeter Jurist und Journalist (ab 1959 bei der
National Zeitung, später Basler Zeitung) hat unsere Vereini-
gung von 2007 bis 2016 präsidiert, sowie die «Stimme der
AVIVO» redigiert. In zahlreichen Artikeln schilderte er die
immensen Dienste der Alten für die Gesellschaft, setzte sich
gegen Diskriminierung älterer Menschen ein: Alle haben ein
Recht auf Leben und Hilfe in schwierigen Situationen.
Mit viel Gefühl und Respekt leitete Lukas die Sitzungen und
Veranstaltungen, genoss das Zusammensein und die vielen
Gespräche bei den Anlässen von AVIVO, bei Carfahrten und
Begegnungsnachmittagen.
Jahrelang wirkte er aktiv im Vorstand der Seniorenkonferenz
Basel mit und war dort ein geschätzter Kollege. Lukas kannte
die Probleme unserer Stadt, sie lag ihm am Herzen. Stolz
war er auf sein 2017 erschienenes Fotobuch «Verschwun-
denes Basel» mit Fotografien von schützenswerten Gebäu-
den, die abgebrochen wurden.
Lukas setzte sich mit Freundinnen und Freunden von AVIVO
für eine wohnliche Stadt, gegen Sozialabbau, gegen Erhö-
hung des AHV Alters, für Gerechtigkeit und Frieden ein.
Wir freuten uns, dass er trotz seiner verminderten Mobilität
auch in diesem Jahr am AVIVO 1.Mai Stand vorbei kam.
Wichtig war ihm selbstbestimmtesWohnen, das er Dank der
Begleitung durch enge Freunde bis 2022 in Allschwil erleben
durfte. Zuletzt sei er ein geduldiger Patient im Adullam gewe-
sen, nie schlecht gelaunt und mit seinem Leben zufrieden.
Wir danken für alles, was er für AVIVO und für die Seniorinnen
und Senioren in der Region Basel getan hat.
Mit Lukas habenwir einen liebenswerten, engagierten Freund
verloren. Minka Hofer

AVIVO Wahlpodium
Vier aktive und engagierte Mitglieder
Die Anwesenden des AVIVO-Wahlpodiums vom 3. Oktober
waren Zeug:innen einer hochstehenden politischen Expertise.
Unter der fachkündigen Leitung von Silvia Brodmann und
Daniel Gelzer lieferten die vier bisherigen Nationalräte und
AVIVO-Mitglieder Mustafa Atici, Sibel Arslan, Samira Marti
und Sarah Wyss während neunzig Minuten detaillierte Ant-
worten auf Fragen in den drei Schlüsselbereichen Rente,
Teuerung und Miete sowie Krankenkassenprämien.

Die Wahlen in den Nationalrat
Bei den Wahlen vom vergangenen Oktober wurden leider
bloss drei unserer vier AVIVO-Mitglieder bestätigt: Samira
Marti (BL), Sarah Wyss und Sibel Arslan (beide BS). Wir
freuen uns für sie und haben ihnen nach erfolgter Wahl
umgehend gratuliert. Mustafa Atici, langjähriges AVIVO-Mit-
glied, fiel leider der verringerten Zahl von Nationalrats-Sitzen
des Kantons Basel-Stadt zum Opfer. Dass er mit über 20'000
Stimmen der Grünliberalen Katja Christ mit ihren bloss 6’655
Stimmen den Vorrang geben musste, ist besonders bitter.
Mustafa ist nicht einer, der aufgibt, er wird sich weiterhin
politisch engagieren, z. B. für die berufliche Integration von
Migrant:innen. Und er steht an vorderster Front für die
Vierviertel-Initiative (auch Demokratie-Initiative genannt)
ein, welche sich für die Einbürgerung der ausländischen
Wohnbevölkerung stark macht. PF

Generationengerechtigkeit
An der Delegiertenversammlung der AVIVO Schweiz in Basel
vom 4.9.23 forderte in einer kurzen Rede die junge Klimaak-
tivistin Fina Girard Generationengerechtigkeit. Wir seien
mitten in der Klimakrise angekommen, diese sei keine
Zukunftsmusik. Bei Abstimmungen undWahlen dominierten
ältere, mächtige Stimmen die Politik und die Folgen ihres
unersättlichen Hungers nach fossiler Energie würden wohl
ihre Kindeskinder zu spüren bekommen. Deshalb Generati-
onengerechtigkeit!

Was versteht sich unter diesem Begriff? Nachhaltigkeit,
Umweltschutz, Staatsverschuldung, Rentenreform, Bevölke-
rungspolitik, Diskriminierung (von wem?), Arbeitslosigkeit?

Was eine Generation ist, ist leichter zu definieren als was
unter Gerechtigkeit zu verstehen ist. Gerechtigkeit bezeichnet
einen Zustand, in dem die Interessen ausgeglichen und die
Güter und Chancen ebenfalls bestmöglich ausgeglichen sind.

Generation: ein Begriff der Demografie; die Abschnitte
der Generationen betragen rund 30 Jahre, also Abschnitte
von 30, 60, 90 Jahren. Jede Generation ist gekennzeichnet
von sog. «Schlüsselerlebnissen». Beispiele: Kriegsgenera-
tion, 68er, Generation X, Y, Z. Generationen haben typische
Lebenssituationen.

Gerechtigkeit: Religion und Wirtschaft sind seit der Neu-
zeit als Privatsache definiert. Und Religionskriege? Reichtum,
Ausbeutung auch? Sind Gerechtigkeit oder Wahrheit Töchter
der Zeit? Was ist ein Umweltverbrechen? Wem gehören zu
welchem Anteil die Ressourcen? Wem gehören Oel, Wasser,
saubere Luft? Wer ist wie verantwortlich für das Artenster-
ben? An den Folgen der heutigen Praxis sterben womöglich
Lebewesen nach wie vielen Generationen? Welche Rechte
haben künftige, noch nicht geborene Generationen? Können
Rechte Noch-Nicht-Geborener erzwungen werden?

Ist es eine Illusion deshalb zu fordern: Geschwindigkeits-
begrenzungen, Steuervorteile für umweltfreundliche Techni-
ken, globale Rationierung von knappen Reserven?

Rudolf Schenker

Marktplatz 55+
Auch dieses Jahr wurde unser Stand rege besucht und wir
konnten einige neue Mitglieder gewinnen. Insbesondere hat
es uns gefreut, dass immer mehr Besucher und Besucherin-
nen AVIVO bereits kannten.

Geglückter Start
Das erste Kochen ist geglückt und war ein voller Erfolg, alle
haben es sehr genossen. Schön wäre, wenn wir noch zwei
Männer dafür begeistern könnten, dann wären unsere zwei
Männer nicht so allein. Gekocht wird einmal imMonat, jeweils
mittwochs von 10.00 – 14.00 Uhr. Vielleicht gibt es ja den
einen oder anderen Kandidaten, der gerne kocht, dann kann
er sich bei mir melden unter Susi Rey: 061 681 04 91.

Wirwissen jetzt zumBeispiel, dass eine vierköpfige Familie
mit einem Medianeinkommen von Fr. 140’000 lediglich Fr.
166.-/Monat Krankenkassenprämien zahlen würde – wenn
die Last gleich wie bei der Bundessteuer verteilt wäre. Auch
wären die Kosten der Krankenkasseprämien tragbarer, wenn
die Verwaltung durch eine Sozialkasse erfolgen würde.

Wir wissen jetzt auch, dass eine effektive Kontrolle der
Mietkosten kein neues Gesetz braucht, sondern lediglich die
konsequente Umsetzung des bisherigen Mietgesetzes –
sowie Mieter:innen die bereit sind, ihre eigene Interessen zu
stärken.

Oder, dass die Misere bei den BVG-Renten in der zweiten
Säule durch eine effizientere Verwaltung gemindert werden
könnte und dass die Versicherten keine Angst habenmüssen,
dass sie durch eine schrittweise Verschiebung der Pensions-
kassen-Renten zugunsten der 1. Säule (AHV) etwas verlieren
würden. Die Abbau-Vorlagen, über die wir im Jahr 2024
abstimmen, geht aber in diese Richtung.

Alle vier Kandidat:innen waren sich einig, dass die AHV
zu stärken, die 13. AHV nötig und die Initiative der Jung-FDP
abzulehnen ist.

Die engagierten Voten der Politiker:innen überzeugten
uns, weshalb wir uns mit aller Kraft für ihre Wiederwahl ein-
gesetzt haben. NB Herbstwanderung vom 22.11.23 mit Ursula Topkaya

Die kandidierenden AVIVO-Mitglieder
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Naturhistorisches Museum
Augustinergasse 2, 4051 Basel, Di-So 10-17h

Sexy - Triebfeder des Lebens
10.11.2023-12.5.2024

Die Welt der Tiere ist farbenprächtig und formenreich. Für
den Kampf um das Objekt der Begierde rüsten sie sich mit
unterschiedlichenWaffen. Tierische Verhaltensweisen, Paa-
rungsarten und Familienmodelle sind äusserst vielfältig.

Museum BL
Zeughausplatz 28, 4410 Liestal, Di-So 10-17h

Big5 gesucht: Die Fotoausstellung
4.11.2023-14.1.2024

Reh, Feldhase, Fuchs, Dachs und Biber sind die Big5 der
beiden Basel und die Protagonisten des Fotowettbewerbs
«Big5 gesucht». Die Bevölkerung machte sich auf die Spur
von Wildtieren im Siedlungsraum.

Kunsthaus Grenchen
Bahnhofstrasse 53, 2540 Grenchen/ Bahnhof Süd
Mi-Sa 14-17h
So 11-17h

André Thomkins: «Panta rhei»
10.9.2023-28.1.2024

In der Ausstellung werden Druckgrafiken präsentiert, die
seine Sprachgewandheit, die Lust am Ausprobieren und
Assozieren zum Ausdruck bringen. Die Freude am Kreieren,
Spielen zeigt sich in zahlreichen drucktechnischen Verfah-
ren, ein Universum offenbart sich mit fantastischen Figuren
und subversiven Sprachgebilden.

Hafenmuseum
Westquai 2, 4057 Basel, Di-So 10-17H

Rosa Lachenmeier: Wasser-Werke
31.10.2023 - 7.1.2024

Seit 2018 arbeitet die Basler Künstlerin Rosa Lachenmeier
am Langzeitprojekt «Rhein-Brücken-Reise» in dem sie alle
Rheinübergänge porträtiert und etappenweise entlang des
Rheins vorstellt – von der Quelle in Graubünden bis in die
Niederlande.

Kimono -
Kyoto to Catwalk
8.9.2023-7.1.2024

Bunt gemustert, reich
bestickt oder extravagant
schillernd? Das Museum
lädt zu einer Entdeckungs-
reise durch die Geschichte
des Kimonos, zeigt pracht-
volle historische Kimonos
als auch Kreationen zeit-
genössischer Mode.
Museum Rietberg
Gablerstrasse 15, 8002 Zürich,
Di-So 10-17h


